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RS OGH 1978/6/7 1Ob529/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1978

Norm

WEG 1975 §24 Abs1

WEG 1975 §24 Abs2

WEG 1975 §24 Abs4

WEG 1975 §29

Rechtssatz

Eine Vereinbarung, wonach eine Rückzahlung der geleisteten Zahlungen für den Fall eines Rücktrittes aus welchem

Grund immer nur erfolge, wenn ein Nachfolger vorhanden sei, der zu denselben Bedingungen in den Vertrag eintritt,

ist rechtsunwirksam, weil sie die wesentliche Folge des Rücktritts, nämlich die Rückgabe der erhaltenen Leistungen

davon abhängig macht, daß eine dritte Person in den mit der Beklagten abgeschlossenen Vertrag eintritt.
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